
 

 

Produktionsstandort Schweiz 
SWISS MADE – Was gilt für industrielle Produkte? 

 

Bulletin 1/2016 
 

Zürich, April 2016 

 

Management Summary 

Die Reise der Swissness-Gesetzgebung begann im Jahr 2006. 
Lang wurde debattiert und beraten, zuletzt über die vier Aus-
führungsverordnungen. Nun steht fest, was ab dem 1. Januar 
2017 gilt. Im Bereich der industriellen Produkte sind besonde-
re Vorgaben zu beachten, welche nachfolgend kurz erklärt 
werden. 

Wesentlicher Fabrikationsschritt in der 

Schweiz 

Ein Produkt, welches nur in der Schweiz verpackt 
wird, erfüllt die vom Publikum an das Qualitäts-
merkmal swiss made gestellten Erwartungen nicht. 
Forschung und Entwicklung in der Schweiz ist allei-
ne auch nicht ausreichend. Ebenso wenig genügt ein 
blosser Prüfprozess in der Schweiz um das industri-
elle Produkt schweizerisch werden zu lassen. 

Als wesentlicher Fabrikationsschritt gilt jedoch die 
Produktion, somit die Herstellung, die Konstruktion 
und Zusammensetzung des Produkts in der Schweiz.  

60% Herstellungskosten in der Schweiz 

Das zweite, komplexere Erfordernis ist die Schwelle 
von 60% inländischen Herstellungskosten. 60% der 
Herstellungskosten müssen in der Schweiz anfallen, 
damit das Produkt mit einem Herkunftshinweis auf 
die Schweiz versehen und beworben werden darf. 
Angeknüpft wird dabei an die tatsächlich anfallen-
den Kosten, somit an die effektiven Zahlungsströme.  

Klar ist auch: Verpackungs- und Transportkosten, 
Verwaltungs- und Vertriebskosten sowie Marketing- 
und Servicekosten sind nicht Teil der Herstellungs-
kosten und dürfen bei der Berechnung des 60%-
Anteils nicht eingerechnet werden.  

Berechnung der Herstellungskosten 

Berücksichtigt werden drei Arten von Herstellungs-
kosten: Forschungs- und Entwicklungskosten, Mate-
rialkosten sowie Fertigungskosten. Hierzu hat das  

EJPD in Bern im September 2015 folgende illustrati-
ve Übersicht veröffentlicht: 

 Forschungskosten 

 Entwicklungskosten 

 
Total Forschungs- und Entwicklungskosten  

(F&E-Kosten) 

 Rohmaterialkosten 

 Hilfsstoffkosten 

 Halbfabrikatekosten - Materialkostenanteil 

 Halbfabrikatekosten - Prozesskostenanteil 

 Total Materialeinzelkosten 

 
Verpackungs- und Transportkosten der Produkte  

in Arbeit 

 Lagerkosten der Produkte in Arbeit 

 Sonstige Prozesskosten 

 Total Materialgemeinkosten 

+ Total Materialkosten 

 

 
 Lohn und lohnabhängige Fertigungskosten 

 Maschinenabhängige Fertigungskosten 

 Sonstige Fertigungskosten 

 

Kosten für gesetzlich vorgeschriebene oder 

branchenweit nachweislich einheitlich geregelte  

Qualitätssicherung und Zertifizierung 

 
Kosten für produktbezogene Fremdleistungen und  

Lizenzen 

 Total Fertigungskosten 

++ 

+ 
TOTAL HERSTELLUNGSKOSTEN (inkl. F&E-Kosten) 

Chasper Kamer 

Rechtsanwalt, LL.M. 
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Forschungs- und Entwicklungskosten 

Forschungs- und Entwicklungskosten sind bei der 
Bestimmung der 60%-Quote nur dann anrechenbar, 
wenn die Forschung und Entwicklung in der Schweiz 
stattfindet. Sie dürfen auch nach dem üblichen Ab-
schreibungszeitraum weiter zu den Herstellungskos-
ten gerechnet werden. 

Materialkosten 

Bei der Berücksichtigung der Materialkosten muss 
zwischen den Kosten für schweizerische Materialien 
und den Kosten für nicht schweizerische Materialien 
unterschieden werden. Letztere dürfen nicht dem 
Schweizer Herstellungskostenanteil zu gerechnet 
werden.  

Jedoch sind Hilfsstoffe und Halbfabrikate, welche 
selber die Swissness-Kriterien erfüllen, wiederum 
anrechenbar. 

Bei den Materialkosten wird ausserdem zwischen 
den Materialeinzelkosten und den Materialgemein-
kosten unterschieden. Materialeinzelkosten beinhal-
ten Kosten für Rohmaterialien, für Hilfsstoffe und 
Halbfabrikate, welche direkt auf die Produkte umge-
legt werden können. Die Materialgemeinkosten 
dürfen nach einem sachlich begründbaren Schlüssel 
zu den Herstellungskosten hinzugerechnet werden. 

Fertigungskosten 

Nur die in der Schweiz anfallenden Fertigungskosten 
können den inländischen Herstellungskosten ange-
rechnet werden.  

Zu den Fertigungskosten zählen, Löhne, Lohnne-
benkosten, maschinenabhängige Fertigungskosten, 
sonstige Fertigungskosten sowie Kosten für gesetz-
lich vorgeschriebene oder branchenweit nachweis-
lich einheitlich geregelte Qualitätssicherungen und 
Zertifizierungen. Kosten für individuelle, freiwillige 
Zertifizierungen (z.B. für Marketingzwecke) können 
nicht zu den Fertigungskosten gerechnet werden. 

Verwendung des Schweizerkreuzes 

Jeder Hersteller eines industriellen Produkts mit 
60% innerschweizerischem Herstellungskostenanteil 
und wesentlichem Fabrikationsschritt in der Schweiz 
darf sein Produkt künftig «swiss made» nennen. 
Erlaubt ist ihm ab Anfang 2017 auch die Verwen-
dung des Schweizerkreuzes, da das neue Wappen-
schutzgesetz zwischen dem Schweizerkreuz und dem 
nur hoheitlich verwendbaren Schweizerwappen 
unterscheidet. Letzteres ist ein Schweizerkreuz in 
einem Dreiecksschild. 

 

 

Beweislastumkehr 

Wer das Schweizerkreuz oder andere Hinweise auf 
die Schweizer Herkunft verwendet, muss beweisen, 
dass er hierzu berechtigt ist. Wer den Beweis vorpro-
zessual nicht antritt, muss damit rechnen, angezeigt 
oder zivilrechtlich belangt zu werden. Dagegen hel-
fen Produktedossiers, welche in glaubwürdiger Art 
und Weise Auskunft über die innerschweizerischen 
Herstellungskosten geben. 

Inkrafttreten und Lageraufbrauchsfrist 

Nach dem 1. Januar 2017 hergestellte Industriepro-
dukte müssen sofort den neuen Rahmenbedingun-
gen entsprechen. Für früher produzierte Produkte 
gewährt das neue Recht eine Lageraufbrauchsfrist 
bis zum 31. Dezember 2018. Wer hiervon profitieren 
will, tut gut daran, Nachweise für das frühere Pro-
duktionsdatum aufzubewahren. 

Werbevorschriften 

In die Swissness-Gesetzgebung wurde auch eine 
Bestimmung zur Werbung aufgenommen. Danach 
dürfen in der Werbung Hinweise auf die Schweizer 
Herkunft nur dann verwendet werden, wenn dieser 
Hinweis für alle beworbenen Produkte und Dienst-
leistungen gilt. Vermieden werden soll, dass unter 
der Verwendung der Attraktivität von swiss made 
Produkten im Ausland hergestellte Produkte mitbe-
worben werden. Die Gerichte werden hier gefordert 
sein, eine werbefreundliche und konsumentensiche-
re Auslegung dieser neuen Gesetzesbestimmung zu 
entwickeln. Kreative Werber werden sich in diesem 
Zwischenraum geschickt bewegen. 

Prozessflut und Strafanzeigen? 

Klarer geregelt und erweitert wurde die Klagebe-
rechtigung von Verbänden, Konsumentenschutzor-
ganisationen und Behörden. Neu können Berufs- 
und Wirtschaftsverbände, Konsumentenschutzorga-
nisationen und das IGE zivilrechtliche Klagen einlei-
ten. Klageberechtigt sind auch Konkurrenten. Da die 
vorsätzliche Verwendung einer unzutreffenden Her-
kunftsangabe strafbar sein wird, genügen Strafan-
zeigen um Strafverfahren ins Rollen zu bringen. Das 
IGE ist ebenfalls berechtigt, Strafanzeige zu erstat-
ten. Unternehmen, welche in die Produktion in der 
Schweiz investiert haben und Konsumentenschutz-
organisatoren werden an der Durchsetzung des neu-
en Rechts interessiert sein. Entsprechend dürften 
Strafanzeigen und Zivilklagen eingereicht werden. 
Auch die Zollbehörden werden aktiv sein. 
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